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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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Achtes Gesetz 
zur Änderung der gesetzlichen Befristungen 

im Zuständigkeitsbereich 
des Ministeriums für Inneres und Kommunales

Vom 1. Oktober 2015

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Achtes Gesetz 
zur Änderung der gesetzlichen Befristungen 

im Zuständigkeitsbereich 
des Ministeriums für Inneres und Kommunales

201

Artikel 1
Änderung des 2. Euro-Einführungsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen

§ 5 des 2. Euro-Einführungsgesetzes Nordrhein-Westfa-
len vom 26. November 2002 (GV. NRW. S.  570), das zu-
letzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 8. Dezember 2009 
(GV. NRW. S. 765) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§ 5 
 Inkrafttreten“.

2.  Satz 3 wird aufgehoben.

2010

Artikel 2
Änderung des Landeszustellungsgesetzes

§  12 des Landeszustellungsgesetzes vom 7. März 2006 
(GV. NRW. S. 94), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 13. November 2012 (GV. NRW. S. 508) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§ 12 
 Inkrafttreten“.

2.  Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben.

2020

Artikel 3
Änderung des Städteregion Aachen Gesetzes

Das Städteregion Aachen Gesetz vom 26. Februar 2008 
(GV. NRW. S. 162) wird wie folgt geändert:

1.  § 6 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz  1 werden die Wörter „vom Gesetzgeber“ 
durch die Wörter „durch Gesetz oder Rechtsver-
ordnung“ ersetzt.

 b)   In Satz  3 werden nach den Wörtern „jeweiligen 
Gesetzes“ die Wörter „oder der jeweiligen Rechts-
verordnung“ eingefügt.

2.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift wird das Wort „, Berichts-
pfl icht“ gestrichen.

 b)  Satz 2 wird aufgehoben.

7134

Artikel 4
Änderung des Gesetzes 

über Unschädlichkeitszeugnisse

§  16 Absatz  1 Satz  2 des Gesetzes über Unschädlich-
keitszeugnisse vom 29. März 1966 (GV. NRW. S. 136), das 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 25. Oktober 
2011 (GV. NRW. S. 498) geändert worden ist, wird aufge-
hoben.

Artikel 5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 1. Oktober 2015

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Rainer  S c h m e l t z e r

Der Justizminister 
zugleich für den Minister 

für Inneres und Kommunales

Thomas  K u t s c h a t y

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

zugleich für den Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Michael  G r o s c h e k

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Svenja  S c h u l z e

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport

Christina  K a m p m a n n

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter 

zugleich für die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

und den Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Barbara  S t e f f e n s

Der Minister 
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 

und Chef der Staatskanzlei

Franz-Josef  L e r s c h - M e n s e

– GV. NRW. 2015 S. 698

2022

Viertes Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über die kommunalen 

Versorgungskassen und 
Zusatzversorgungskassen im Lande 

Nordrhein-Westfalen
Vom 1. Oktober 2015

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:
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Viertes Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über die kommunalen 

Versorgungskassen und 
Zusatzversorgungskassen im Lande 

Nordrhein-Westfalen

Artikel 1

Das Gesetz über die kommunalen Versorgungskassen 
und Zusatzversorgungskassen im Lande Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
6.  November 1984 (GV. NRW. S.  694, ber. S.  748), das 
 zuletzt durch Gesetz vom 13. April 2010 

(GV. NRW. S. 255) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

 1.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer  1 werden die Wörter „Rheini-
schen Versorgungskassen“ durch die Wörter 
„„Rheinische Versorgungskassen““ ersetzt.

  bb)   In Nummer 2 werden die Wörter „Kommuna-
len Versorgungskassen“ durch die Wörter 
„Kommunale Versorgungskassen“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  2 werden die Wörter „Kasse ihren 
Sitz hat“ durch die Wörter „Versorgungskas-
sen ihren Sitz haben“ und wird das Wort 
„Kasse“ durch das Wort „Versorgungskas-
sen“ ersetzt.

  bb)  Folgender Satz wird angefügt:

    „Der Landschaftsverband hat die Versorgungs-
kassen mit dem notwendigen Personal auszu-
statten.“

 2.   In §  2 Absatz  5 Satz  2 werden die Wörter „Rheini-
schen Versorgungskassen“ durch die Wörter „Rheini-
sche Versorgungskassen“ ersetzt.

 3.   In § 3 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Versorgungs-
kasse“ durch das Wort „Versorgungskassen“ ersetzt.

 4.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 2 wird das Wort „Versorgungskasse“ 
durch das Wort „Versorgungskassen“ ersetzt.

  bb)   Satz  3 wird durch die folgenden Sätze er-
setzt: 

     „Dies gilt auch für Fraktionen des Deutschen 
Bundestages. Das Gleiche gilt mit Zustim-
mung des Verwaltungsrates für juristische 
Personen des privaten Rechts und Personen-
gesellschaften mit Sitz im Geschäftsbereich, 
wenn sie kommunale Aufgaben erfüllen.“

 b)   In Absatz 3 werden die Wörter „der Versorgungs-
kasse“ durch die Wörter „den Versorgungskassen“ 
ersetzt.

 5.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 werden die Wörter „der Versorgungs-
kasse“ durch die Wörter „den Versorgungskassen“ 
und wird das Wort „Kasse“ durch das Wort „Ver-
sorgungskassen“ ersetzt.

 b)   In Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „der Rhei-
nischen Versorgungskasse“ durch die Wörter „den 
Rheinischen Versorgungskassen“ und wird das 
Wort „Versorgungskasse“ durch das Wort „Versor-
gungskassen“ ersetzt.

 c)   Nach Absatz 4 Satz 2 werden folgende Sätze ein-
gefügt:

   „Es besteht ein Anspruch auf Sitzungsgeld. Die 
Höhe richtet sich nach den Regelungen für die 
Mitglieder der Landschaftsversammlung des je-
weiligen Landschaftsverbandes.“

 6.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift wird das Wort „Versorgungs-
kasse“ durch das Wort „Versorgungskassen“ er-
setzt.

 b)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird das Wort „Versorgungskasse“ 
durch das Wort „Versorgungskassen“ und 
werden die Wörter „die Kasse ihren Sitz hat“ 
durch die Wörter „die Versorgungskassen ih-
ren Sitz haben“ ersetzt.

  bb)   In Satz  2 wird das Wort „Kasse“ durch das 
Wort „Versorgungskassen“ ersetzt und wer-
den die Wörter „in Rechts- und Verwaltungs-
geschäften“ gestrichen.

 c)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird das Wort „Versorgungskasse“ 
durch das Wort „Versorgungskassen“ ersetzt.

  bb)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

     „In diesem Fall ist dieser der gesetzliche Ver-
treter der Versorgungskassen, soweit sich der 
Leiter der Versorgungskassen die Vertretung 
nicht im Einzelfall vorbehält.“

 d)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird das Wort „Versorgungskasse“ 
durch das Wort „Versorgungskassen“ ersetzt.

  bb)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

     „Die für das Finanzwesen des Landschafts-
verbandes zuständigen Bediensteten dürfen 
den Leiter der Versorgungskassen nicht ver-
treten oder Funktionen bei den Versorgungs-
kassen übernehmen.“

 e)   In Absatz  4 Satz  1 wird das Wort „Versorgungs-
kasse“ durch das Wort „Versorgungskassen“ er-
setzt.

 7.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird das Wort „Versorgungskasse“ 
durch das Wort „Versorgungskassen“ und 
werden die Wörter „der Eigenbetriebe“ durch 
die Wörter „über Eigenbetriebe“ ersetzt.

  bb)   In Satz  2 wird das Wort „Kasse“ durch das 
Wort „Versorgungskassen“ ersetzt.

 b)   In Absatz  2 Satz  3 wird das Wort „Versorgungs-
kasse“ durch das Wort „Versorgungskassen“ er-
setzt.

 c)   In Absatz  3 Satz  1 wird das Wort „Versorgungs-
kasse“ durch das Wort „Versorgungskassen“ er-
setzt.

 8.   In §  9 Absatz  2 wird das Wort „Versorgungskasse“ 
durch das Wort „Versorgungskassen“ ersetzt.

 9.   In § 11 Satz 2 wird das Wort „Kasse“ durch das Wort 
„Zusatzversorgungskassen“ ersetzt.

10.  § 12 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 werden die Wörter „Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern“ durch das Wort „Beschäftig-
ten“ ersetzt.

 b)   In Satz  2 wird das Wort „Arbeitnehmer“ durch 
das Wort „Beschäftigte“ ersetzt.

11.   In § 13 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Versorgungs-
tarifverträge“ durch die Wörter „Tarifverträge für 
die Versorgung der Beschäftigten des kommunalen 
öffentlichen Dienstes“ ersetzt.

12.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 wird das Wort „Kasse“ durch das 
Wort „Zusatzversorgungskasse“ ersetzt.

 b)   Nach Absatz 4 Satz 2 werden folgende Sätze ein-
gefügt:

   „Es besteht ein Anspruch auf Sitzungsgeld. Die 
Höhe richtet sich nach den Regelungen  für die 
Mitglieder der Landschaftsversammlung des je-
weiligen Landschaftsverbandes beziehungsweise 
den Regelungen des Rechtsträgers.“

13.   In § 16 Absatz 2 werden die Wörter „§ 54 Abs. 1 und 
2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 17. Dezem-
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ber 1992 (BGBl. 1993 I S. 2)“ durch die Wörter „§ 215 
Absatz 1 und 2 des Gesetzes zur Modernisierung der 
Finanzaufsicht über Versicherungen vom 1. April 
2015 (BGBl. 2015 I S. 434)“ ersetzt.

14.   In § 17 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Die Zu-
satzversorgungskasse“ durch die Wörter „Jede Zu-
satzversorgungskasse“ und wird das Wort „Kasse“ 
jeweils durch das Wort „Zusatzversorgungskasse“ er-
setzt.

15.  § 18 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  1 wird die Angabe „17. Dezember 
1992 (BGBl. 1993 I S.  2)“ durch die Angabe 
„1. April 2015 (BGBl. I. S. 434)“ ersetzt.

  bb)   In Satz  2 wird die Angabe „§  1 a Absatz  1“ 
durch die Angabe „§ 1 Absatz 3“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  1 wird das Wort „Altersvorsorge“ 
durch die Wörter „betrieblichen Altersversor-
gung“ ersetzt.

  bb)   In Satz 4 werden die Wörter „§ 1 a Absatz 2 
Satz  3“ durch die Wörter „§  2 Absatz  1 
Satz 3“ ersetzt.

16.  § 19 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   Die Wörter „des Deutschen Bundestages“ 
werden gestrichen und das Wort „Kasse“ 
wird durch das Wort „Zusatzversorgungskas-
se“ ersetzt.

  bb)  Folgender Satz wird angefügt:

     „Dies gilt auch für Fraktionen des Deutschen 
Bundestages.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Das Gleiche gilt mit Zustimmung des Kas-
senausschusses für juristische Personen des priva-
ten Rechts und Personengesellschaften, wenn sie 
kommunale Aufgaben erfüllen und ihren Sitz im 
Geschäftsbereich der Zusatzversorgungskasse ha-
ben, ihr dauernder Bestand gesichert erscheint 
und die Folgen einer Insolvenz gegenüber der Zu-
satzversorgungskasse als abgesichert anzusehen 
sind.“

17.   In § 20 Satz 1 wird das Wort „Kasse“ durch das Wort 
„Zusatzversorgungskasse“ ersetzt.

18.  § 23 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In den Buchstaben a und b wird jeweils das Wort 
„Kasse“ durch das Wort „Zusatzversorgungskas-
se“ ersetzt.

 b)   In Buchstabe c werden nach dem Wort „Rechts“ 
die Wörter „oder Personengesellschaften“ und 
nach dem Wort „hat“ die Wörter „und der dauern-
de Bestand als gesichert erscheint“ eingefügt.

 c)   In Satz  2 werden nach dem Wort „Rechts“ die 
Wörter „oder Personengesellschaften“ eingefügt.

19.   In § 24 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Kasse“ durch 
das Wort „Zusatzversorgungskasse“ ersetzt und wer-
den die Wörter „in Rechts- und Verwaltungsgeschäf-
ten“ gestrichen.

20.  In § 27 wird das Wort „obersten“ gestrichen.

21.   In §  29 wird das Wort „Kassen“ durch die Wörter 
„Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen“ er-
setzt.

22.  Nach § 29 wird folgender § 30 eingefügt:

 „§ 30 
 Erstattung von Kosten im Rahmen der Aufsicht

  Die Aufsichtsbehörde kann im Rahmen ihrer Auf-
sichtstätigkeit nach § 8 Absatz 1 und § 18 Absatz 1 
gutachterliche Stellungnahmen und Expertisen zu 
Prüfberichten, Geschäftsplänen und Finanzierungs-
plänen der Versorgungs- und Zusatzversorgungskas-
sen durch Beauftragung externer Gutachter einho-

len. Die entstandenen Gutachterkosten werden von 
den Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen ge-
tragen.“

23.  Der bisherige § 30 wird § 31.

24.  Der bisherige § 31 wird § 32 und wie folgt gefasst:

 „§ 32 
 Inkrafttreten

  Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.“

Artikel 2
Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag 
nach der Verkündung in Kraft. Artikel 1 Nummer 13 und 
15 tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Düsseldorf, den 1. Oktober 2015

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s

Für den Minister 
für Inneres und Kommunales

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

– GV. NRW. 2015 S. 698

311

Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über die Abhaltung von Gerichtstagen 

der Arbeits- und Sozialgerichte
Vom 2. Oktober 2015

Auf Grund des § 14 Absatz 4 Satz 2 und 3 des Arbeitsge-
richtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
2. Juli 1979 (BGBl. I S. 853, 1036), von denen Satz 3 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. März 2000 (BGBl. I 
S. 333) geändert worden ist, und des § 7 Absatz 1 Satz 4 
des Sozialgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. September 1975 (BGBl. I S. 2535), je-
weils in Verbindung mit § 1 Absatz 2 und § 24 Absatz 2 
des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 
2010 (GV. NRW. S. 30) verordnet das Justizministerium:

Artikel 1

In § 3 Satz 2 der Verordnung über die Abhaltung von Ge-
richtstagen der Arbeits- und Sozialgerichte vom 30. Ok-
tober 2009 (GV. NRW. S. 536) wird die Angabe „2015“ 
durch die Angabe „2020“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 2. Oktober 2015

Der Justizminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Thomas  K u t s c h a t y

– GV. NRW. 2015 S. 700
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Verordnung 
zur Änderung der Börsenverordnung NRW 

Vom 2. Oktober 2015

Auf Grund des § 13 Absatz 4 Satz 1 und 2 des Börsenge-
setzes vom 16. Juli 2007 (BGBl. I S. 1330, 1351) in Verbin-
dung mit § 1 der Börsenverordnung NRW vom 25. Mai 
2010 (GV. NRW. S. 325) verordnet das Finanzministerium 
nach Anhörung des Börsenrates: 

Artikel 1

Die Börsenverordnung NRW vom 25. Mai 2010 (GV. 
NRW. S. 325) wird wie folgt geändert:

1.  In § 3 Absatz 2 werden die Wörter „die zugelassenen 
Finanzdienstleistungsinstitute und sonstigen zugelas-
senen Unternehmen,“ gestrichen und nach dem Wort 
„Skontroführer,“ die Wörter „die Market Maker, die 
Börsenhändler (§ 19 Absatz 1 des Börsengesetzes),“ 
eingefügt. 

2. § 4 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

 „Es entfallen auf

 1. öffentlich-rechtliche Kreditinstitute 4 Vertreter,

 2. genossenschaftliche Kreditinstitute 2 Vertreter,

 3. private Banken 6 Vertreter,

 4. Wertpapierhandelsbanken 1 Vertreter,

 5. Skontroführer 1 Vertreter,

 6. Market Maker 1 Vertreter,

 7. Börsenhändler 1 Vertreter,

 8.  Versicherungsunternehmen 
und andere Emittenten 5 Vertreter.“

3. § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „und“ 
die Wörter „, ausgenommen die Wählergruppe der 
Börsenhändler,“ eingefügt.

 b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Zur Beurteilung der Zuverlässigkeit und der 
fachlichen Eignung gemäß § 13 Absatz 3 des Bör-
sengesetzes fordert der Wahlausschuss von den 
Kandidaten entsprechende Nachweise, insbeson-
dere einen Lebenslauf und eine Straffreiheitser-
klärung, an. Bei Mitgliedern des amtierenden Bör-
senrates und Personen, die die 
Geschäftsleitereigenschaft im Sinne des Kreditwe-
sengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2776) in der je-
weils geltenden Fassung oder des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17. Dezember 1992 (BGBl. 1993 I S. 2) 
in der jeweils geltenden Fassung besitzen, kann 
von der Vorlage von Unterlagen abgesehen wer-
den.“

4. § 35 wird wie folgt geändert:

 a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

 b) Absatz 2 wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 2. Oktober 2015

Der Finanzminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s

– GV. NRW. 2015 S. 701

600

Dritte Verordnung 
zur Änderung der Landesfamilienkassenverord-

nung Nordrhein-Westfalen
Vom 27. September 2015

Auf Grund des § 5 Absatz 1 Nummer 11 Satz 7 und 9 des 
Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202) in Ver-
bindung mit § 1 Satz 1 Nummer 2 der Delegationsver-
ordnung FM vom 23. April 2013 (GV. NRW. S. 198) 
verordnet das Finanzministerium:

Artikel 1

§ 3 Satz 2 der Landesfamilienkassenverordnung Nord-
rhein-Westfalen vom 27. Juli 2004 (GV. NRW. S. 424, ber. 
S. 440), die zuletzt durch Verordnung vom 26. November 
2010 (GV. NRW. S. 624) geändert worden ist, wird aufge-
hoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 27. September 2015

Der Finanzminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s

– GV. NRW. 2015 S. 701

7815

Gesetz zur Änderung 
gesetzlicher Befristungen im Zusammenhang 

mit der ländlichen Bodenordnung
Vom 1. Oktober 2015

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung 
gesetzlicher Befristungen im Zusammenhang 

mit der ländlichen Bodenordnung

Artikel 1
Änderung des Ausführungsgesetzes 

zum Flurbereinigungsgesetz

Das Ausführungsgesetz zum Flurbereinigungsgesetz vom 
8. Dezember 1953 (GV. NRW. S.  411), das zuletzt durch 
Gesetz vom 5. November 2013 (GV. NRW. S.  629) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 3 werden nach dem Wort „Obere“ die 
Wörter „und zugleich oberste“ eingefügt und 
die Wörter „Ministerium für Umwelt und Na-
turschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz“ durch die Wörter „für Landwirtschaft 
zuständige Ministerium“ ersetzt.

  bb)  Satz 4 wird aufgehoben.

 b)   In Absatz  3 Satz  1 wird die Angabe „§  31 Ab-
satz 1,“ gestrichen.

2.  § 16 Satz 2 wird aufgehoben. 

Artikel 2
Änderung des Gesetzes 

über Kosten- und Abgabenfreiheit in Verfahren 
nach dem Flurbereinigungsgesetz, in Siedlungsverfahren 

sowie im Kleingartenwesen

Das Gesetz über Kosten- und Abgabenfreiheit in Verfah-
ren nach dem Flurbereinigungsgesetz, in Siedlungsver-
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fahren sowie im Kleingartenwesen vom 15. März 1955 
(GV. NRW. S. 49), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 198) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

§ 4 wird aufgehoben. 

Artikel 3
Änderung des Gesetzes 

über die durch ein Auseinandersetzungsverfahren 
begründeten gemeinschaftlichen Angelegenheiten

§ 9 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über die durch ein Aus-
einandersetzungsverfahren begründeten gemeinschaftli-
chen Angelegenheiten vom 9. April 1956 (GV. NRW. 
S. 134), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. 
März 2010 (GV. NRW. S. 198) geändert worden ist, wird 
aufgehoben.

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 1. Oktober 2015

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Für den Minister 
für Inneres und Kommunales 

Der Justizminister

Ralf  J ä g e r

Für den Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz 

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

– GV. NRW. 2015 S. 701

3. Änderung des Regionalplanes Münsterland
auf dem Gebiet der Gemeinde Ostbevern 

Vom 29. September 2015

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Münster hat in 
seiner Sitzung am 22. Juni 2015 die 3. Änderung des Re-
gionalplanes Münsterland im Gebiet der Gemeinde Ost-
bevern, Darstellung eines Allgemeinen Siedlungsberei-
ches bei gleichzeitiger Rücknahme eines Bereiches für 
gewerbliche und industrielle Nutzungen, aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Münster mit Bericht vom 25. Juni 2015 – Aktenzeichen: 
32.1.2.1 Msl-3 – gemäß §  19 Absatz  6 des Landespla-
nungsgesetzes NRW vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Ja-
nuar 2013 (GV. NRW. S. 33), angezeigt.

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach §  14 
Satz 1 Landesplanungsgesetz NRW.

Gemäß § 14 Satz 3 Landesplanungsgesetz NRW wird die 
Änderung des Regionalplans bei der Staatskanzlei des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Landesplanungsbehörde), 
der Bezirksregierung Münster (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie dem Kreis Warendorf und der Gemeinde 
Ostbevern zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird mit der Bekannt-
machung wirksam (§  14 Satz  2 Landesplanungsgesetz 
NRW). Damit sind die Ziele gemäß §§ 4 und 5 Raumord-
nungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl.  I S.  2986), 
das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585) geändert worden ist, zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in § 15 Landesplanungsge-
setz NRW in Verbindung mit §  12 Absatz  5 Raumord-
nungsgesetz genannte Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung bei 
der Erarbeitung und Aufstellung der Änderung des 
Regional planes unbeachtlich werden, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Regional-
plans gegenüber der Bezirksregierung Münster (Regio-
nalplanungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Düsseldorf, den 29. September 2015 

Die Ministerpräsidentin
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2015 S. 702

8. Änderung des Regionalplanes 
für den Regierungsbezirk Detmold 
– Teilabschnitt Paderborn-Höxter – 

auf dem Gebiet der Stadt Paderborn
Vom 7. Oktober 2015

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Detmold hat in 
seiner Sitzung am 15. Juni 2015 die 8. Änderung des Re-
gionalplans für den Regierungsbezirk Detmold – Teilab-
schnitt Paderborn-Höxter – auf dem Gebiet der Stadt 
Paderborn, Umwandlung eines Bereiches für gewerb-
liche und industrielle Nutzungen in Allgemeinen Sied-
lungsbereich, aufgestellt.

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Detmold mit Bericht vom 16. Juni 2015 – Aktenzeichen: 
32-08.AendPB – gemäß §  19 Absatz  6 des Landespla-
nungsgesetzes NRW vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Ja-
nuar 2013 (GV. NRW. S. 33), angezeigt.

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach §  14 
Satz 1 Landesplanungsgesetz NRW.

Gemäß § 14 Satz 3 Landesplanungsgesetz NRW wird die 
Änderung des Regionalplans bei der Staatskanzlei des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Landesplanungsbehörde), 
der Bezirksregierung Detmold (Regionalplanungsbe-
hörde) und der Stadt Paderborn zur Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird mit der Bekannt-
machung wirksam (§  14 Satz  2 Landesplanungsgesetz 
NRW). Damit sind die Ziele gemäß §§ 4 und 5 Raumord-
nungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl.  I S.  2986), 
das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585) geändert worden ist, zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in § 15 Landesplanungsge-
setz NRW in Verbindung mit §  12 Absatz  5 Raumord-
nungsgesetz genannte Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung bei 
der Erarbeitung und Aufstellung der Änderung des Regi-
onalplanes unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung des Regional-
plans gegenüber der Bezirksregierung Detmold (Regio-
nalplanungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.
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Düsseldorf, den 7. Oktober 2015

Die Ministerpräsidentin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2015 S. 702

23. Änderung des Regionalplanes
für den Regierungsbezirk Detmold 

– Teilabschnitt Oberbereich Bielefeld – 
auf dem Gebiet der Stadt Bielefeld 

Vom 7. Oktober 2015 

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Detmold hat in 
seiner Sitzung am 15. Juni 2015 die 23. Änderung des Re-
gionalplans für den Regierungsbezirk Detmold – Teilab-
schnitt Oberbereich Bielefeld – auf dem Gebiet der Stadt 
Bielefeld, Betriebserweiterung eines Getränkeherstellers 
mit der Neudarstellung eines Bereiches für gewerbliche 
und industrielle Nutzungen, aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Detmold mit Bericht vom 16. Juni 2015 – Aktenzeichen: 
32-23.AendBi – gemäß §  19 Absatz  6 des Landespla-
nungsgesetzes NRW vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Ja-
nuar 2013 (GV. NRW. S. 33), angezeigt.

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach §  14 
Satz 1 Landesplanungsgesetz NRW.

Gemäß § 14 Satz 3 Landesplanungsgesetz NRW wird die 
Änderung des Regionalplans bei der Staatskanzlei des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Landesplanungsbehörde), 
der Bezirksregierung Detmold (Regionalplanungsbe-
hörde) und der Stadt Bielefeld zur Einsicht für jeder-
mann nie dergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird mit der Bekannt-
machung wirksam (§  14 Satz  2 Landesplanungsgesetz 
NRW). Damit sind die Ziele gemäß §§ 4 und 5 Raumord-
nungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl.  I S.  2986), 
das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585) geändert worden ist, zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in § 15 Landesplanungsge-
setz NRW in Verbindung mit §  12 Absatz  5 Raumord-
nungsgesetz genannte Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung bei 
der Erarbeitung und Aufstellung der Änderung des 
Regional planes unbeachtlich werden, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Regional-
plans gegenüber der Bezirksregierung Detmold (Regio-
nalplanungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Düsseldorf, den 7. Oktober 2015

Die Ministerpräsidentin
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

gez. Dr. Christoph  E p p i n g

– GV. NRW. 2015 S. 703
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